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Satzung 

über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundste uer 
und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 

vom 06.10.2011 1) 

 
 
 

 
§ 1 

Grundsteuer 2) 

 
 
Der Hebesatz für die Grundsteuer wird 
 

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H., und 
 
 

2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v.H. 
 
festgesetzt. 
 
       

§ 2 
Gewerbesteuer 

 
 
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 420 v.H. festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt am  01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
 
 
1)  Veröffentlicht in der „Gießener Allgemeinen“ und im „Gießener Anzeiger“ am 19.11.2011 
 
2) § 1 Nr. 2 geändert durch 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 

und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 10.10.2013 (veröffentlicht in der „Gießener Allgemeinen“ und im „Gießener 
Anzeiger“ am 18.12.2013) 


